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Aufgabenstellung der MiFID für Wertpapierfirmen

“Compliance als strategische Unternehmensaufgabe 
begreifen und operationalisieren”



Agenda

Compliance als dritte Säule angemessener Unternehmensführung
Compliance Funktion und Compliance Stelle
Compliance Strategie
Kernaufgaben der Compliance Stelle



Compliance als dritte Säule angemessener 
Unternehmensführung
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Strategische UnternehmensaufgabeStrategische Unternehmensaufgabe„„MindestanforderungenMindestanforderungen““

ComplianceCompliance RichtlinieRichtlinie

Allgemeine AnforderungenAllgemeine Anforderungen
Besondere MaBesondere Maßßnahmen undnahmen und
InstrumenteInstrumente

Anforderungen anAnforderungen an VerhaltensVerhaltens--
regeln fregeln füür Mitarbeiter r Mitarbeiter in Bezug auf in Bezug auf 
MitarbeitergeschMitarbeitergeschääftefte

GefGefäährdungsanalyse hrdungsanalyse 
Vorverlagerung von Vorverlagerung von 
ComplianceCompliance Funktionen in die Funktionen in die 
operativen Bereicheoperativen Bereiche
PrPrääventive, automatisierte ventive, automatisierte 
VerfahrenVerfahren
Koordination durch die Koordination durch die 
ComplianceCompliance--StelleStelle
QualitQualitäätssicherungtssicherung

Überwachung der „Mitarbeiterleitsätze“ des BAKred

ComplianceCompliance = S= Sääule der Unternehmensfule der Unternehmensfüührunghrung

19931993 19931993

20072007 20072007

Compliance nach MiFID
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Organisatorische Anforderungen der MiFID1

Allgemeine Anforderung: Funktionstrennung

Compliance als dritte Säule angemessener Unternehmensführung

Compliance Risikomanagement Interne Revision

Compliance-Politik und 
Maßnahmen

Risikomanagement-Politik 
und Maßnahmen Interne Kontrollverfahren

immer erforderlich

Unabhängige, dauerhafte 
Compliance Funktion

Compliance-Beauftragter

erforderlich, falls zweckmäßig

Keine Selbstprüfung
Vergütungsgestaltung

Unabhängige 
Risikomanagement Stelle Interne Revision

1Darstellung in Anlehung an background note
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Rechtliche Grundlagen MiFID Regelwerk

Compliance Organisation
• Art. 13 L1
• Art. 5 L2D: Generalklausel
• Art. 6, 7 und 8 L2D: Detaillierung der Anforderungen an

- Compliance (Funktion)
- Risikomanagement
- interne Revision

• Art. 9 L2: Gesamtverantwortung liegt bei der Geschäftsleitung

Compliance als dritte Säule angemessener Unternehmensführung
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Organisatorische Anforderungen des KWG und WpHG (Entwurf)

Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung

Festlegung von Strategien

Technische Vorgaben für die Organisation und Behandlung von Risiken
Nr. 1: Governance: Aufgabentrennung und Vermeidung von Interessenkonflikten
Nr. 2: Behandlung von Risiken
Nr. 9: Operationelles Risiko

Einrichtung interner Kontrollverfahren

Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation

Verfahren zur Ermittlung und Sicherstellung der Risikotragfähigkeit

Interne Revision

a) aufbau- und 
ablauforganisatorische 
Regelungen

b) Prozesse zur Identifizierung, 
Beurteilung, Steuerung, Überwachung, 
Kommunikation der Risiken nach den 
Kriterien Anhang V Bankenrichtlinie

Internes Kontrollsystem

Compliance als dritte Säule angemessener Unternehmensführung
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Kernelemente angemessener Compliance

• Uneingeschränkte Verantwortung der Geschäftsleitung
• Ausbau einer unabhängigen Compliance Funktion als 

gleichwertiges Element eines umfassenden 
Risikomanagement Ansatzes

• Benennung eines Compliance Beauftragten
• hohe fachliche Qualifikation und angemessene Anzahl der für 

Compliance tätigen Mitarbeiter
• Angemessene technische Ausstattung von Compliance zur 

Gewährleistung einer effektiven Überwachung

Compliance als dritte Säule angemessener Unternehmensführung



Compliance Funktion und Compliance Stelle
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Compliance Funktion - Aufgabenkatalog des § 33 WpHG-E

• Angemessene Mittel, Grundsätze und Verfahren, die Einhaltung der 
Pflichten nach WpHG gewährleisten (Nr. 1)

• Einrichtung einer unabhängigen Compliance Funktion (Nr. 1)
• Angemessene Vorkehrungen zur Gewährleistung der Kontinuität der 

Dienstleistungen (Nr. 2)
• Wirksame Vorkehrungen, um Interessenkonflikte zu erkennen und 

Beeinträchtigung von Kundeninteressen zu vermeiden (Nr. 3)
• Wirksames und transparentes Beschwerdemanagement (Nr. 4)
• Regelmäßige Berichterstattung an die Geschäftsleitung und ggf. den 

Aufsichtsrat (Nr. 5)
• Regelmäßige Überwachung und Bewertung der getroffenen 

Maßnahmen (Nr. 6)
• Maßnahmen zur Beseitigung von Unzulänglichkeiten (Nr. 6)

Compliance Funktion und Compliance Stelle
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Organisatorische Anforderungen des KWG und WpHG (Entwurf)
Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung

Festlegung von Strategien

Technische Vorgaben für die Organisation und Behandlung von Risiken
Nr. 1: Governance: Aufgabentrennung und Vermeidung von Interessenkonflikten
Nr. 2: Behandlung von Risiken
Nr. 9: Operationelles Risiko

Einrichtung interner Kontrollverfahren

Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation

Verfahren zur Ermittlung und Sicherstellung der Risikotragfähigkeit

Interne Revision

a) aufbau- und 
ablauforganisatorische 
Regelungen

b) Prozesse zur Identifizierung, 
Beurteilung, Steuerung, Überwachung, 
Kommunikation der Risiken nach den 
Kriterien Anhang V Bankenrichtlinie

Internes Kontrollsystem

Compliance Funktion und Compliance Stelle
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Versuch einer Abgrenzung

• Begriff der “Compliance Funktion” ist nicht gleichbedeutend mit dem Begriff der 
“Compliance Stelle” im Sinne der Organisationsrichtlinie

• Umsetzung der MiFID führt nicht zu einer Pflichtverdoppelung: es gelten § 25a 
KWG und die MaRisk

• Compliance Beauftragter ist zu benennen
• dauerhafte, wirksame und unabhängige “Compliance Funktion” umfasst alle 

Kontrollverfahren, die das Unternehmen zur Einhaltung der Vorschriften des 6. 
Abschnitts WpHG trifft

• eine bestimmte Organisationsform wird nicht vorgegeben
• Compliance Funktion(en) können in die Geschäftsprozesse integriert werden bei 

Wahrung der Unabhängigkeit
• Compliance Funktion ist in das Risikomanagement eingebettet

- Organisationsform orientiert sich an Art, Umfang und Risiko der Geschäfte
- Maßstab für die Ausgestaltung sind nicht nur die aufsichtsrechtlichen Vorgaben, 

sondern stärker als bisher die Risiken der Geschäfte
• Ausgestaltung der Compliance Funktion erfordert die Festlegung einer 

risikoorientierten Compliance Strategie

Compliance Funktion und Compliance Stelle



Compliance Strategie
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Organisatorische Anforderungen des KWG und WpHG (Entwurf)
Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung

Festlegung von Strategien

Technische Vorgaben für die Organisation und Behandlung von Risiken
Nr. 1: Governance: Aufgabentrennung und Vermeidung von Interessenkonflikten
Nr. 2: Behandlung von Risiken
Nr. 9: Operationelles Risiko

Einrichtung interner Kontrollverfahren

Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation

Verfahren zur Ermittlung und Sicherstellung der Risikotragfähigkeit

Interne Revision

a) aufbau- und 
ablauforganisatorische 
Regelungen

b) Prozesse zur Identifizierung, 
Beurteilung, Steuerung, Überwachung, 
Kommunikation der Risiken nach den 
Kriterien Anhang V Bankenrichtlinie

Internes Kontrollsystem

Compliance Strategie
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Geschäftsstrategie – Risikostrategie – Compliance Strategie

Geschäftsstrategie

Risikostrategie

Compliance Strategie
Zuordnung der Compliance Funktionen der MiFID (Art. 6 L2R) 
auf die Unternehmenseinheiten
Verfahren zur Ermittlung und Validierung von 
Interessenkonflikten

Verfahren zur Ermittlung und Verteilung von „internem Kapital“auf die wesentlichen 
Risiken des Instituts mit dem Ziel der Emittlung der Risikotragfähigkeit (sog. ICAAP)

Das „interne Kapital“ stellt eine unternehmensinterne Steuerungsgröße dar und ist 
immanenter Bestandteil einer weitergehenden Prozesskette

Im Rahmen des KWG: grundsätzliche Freiheit des geschäftspolitischen Entscheidungsspielraums 
Inhalt liegt ausschließlich in der Verantwortung der Geschäftsleitung

Kann nicht Gegenstand von Prüfungshandlungen durch externe Prüfer oder die interne Revision sein

– Compliance Strategie ist geschäftsfeld- und risikoabhängig -

Compliance Strategie

Konsistenz

Verknüpfung mit den internen Kontrollverfahren
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Basis: Risikopotenzial relevanter Geschäftsfelder des WpHG

Compliance Strategie

Risikoerfassung

Risikosteuerung

Risikoüberwachung

Risikokommunikation

Die Geschäftsleitung hat den identifizierten Risiken durch 
angemessene Maßnahmen Rechnung zu tragen

Regelmäßige Identifikation und Bewertung potenzieller 
Interessenkonflikte und des Gefährdungspotenzials aus den 
Geschäftsprozessen; Ursachenanalyse bei Schadensfällen

Regelmäßige Berichte über Einhaltung der Maßnahmen, 
Schwachstellen und Wirksamkeit der Kontrollen an 
Geschäftsleitung und Aufsichtsrat

Überwachung der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen 
und Kontrolle

Compliance Strategie

Festlegung durch die Geschäftsleitung



Seite 18
WM Compliance Tagung 2006 - Compliance nach MiFID
PricewaterhouseCoopers

17. November 2006

Risikoorientierte Vorgehensweise bei Definition der Strategie

• Durchführung einer Gefährdungsanalyse und –bewertung
• Verfahren in Anlehung an Gefährdungsanalyse Geldwäsche 

mit abgewandelter Parametrisierung denkbar
• Herzstück ist das Interessenkonfliktmanagement

- nach MiFID und WpHG-E: bezogen auf 
Wertpapierdienstleistungen/-nebendienstleistungen

- nach Bankenrichtlinie/CRD und KWG-E: 
• umfassend + unternehmens-/konzernweit?

• Validierung der gefundenen Ergebnisse
• Umsetzung bestimmter organisatorischer Maßnahmen

- Vorrang präventiver Maßnahmen

Compliance Strategie



Die Kernaufgaben der Compliance Stelle
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Überblick

Klassische Compliance Aufgaben wie z.B. Überwachung der 
Mitarbeitergeschäfte 

Stärkung der Rolle von Compliance als Berater der Unternehmensspitze und 
anderer Unternehmenseinheiten bei angemessener Wahrung der Unabhängigkeit

Koordination derjenigen Compliance Funktionen, die von anderen 
Unternehmensbereichen wahrgenommen werden und Berichterstattung

Interessenkonfliktmanagement

Die Kernaufgaben der Compliance Stelle
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Risikoorientiertes Interessenkonfliktmanagement

• Arten von Interessenkonflikten
- Wissensvorsprung
- Entgegengesetzte Interessen
- Missbrauch von Systemen

• außerdem: ergänzende regulatorische Vorgaben (z.B. Meldepflichten nach § 9 WpHG)

Die Kernaufgaben der Compliance Stelle

Risikobasis
• Bewertung, ob die identifizierten Sachverhalte ein Risiko darstellen
• Entscheidung, ob und welche Maßnahmen geeignet sind, relevante Interessenkonflikte zu 

vermeiden oder zu reduzieren
• Maßnahmen zur Reduzierung/Vermeidung der Interessenkonflikte

- Transparenz (z.B. disclosures im Rahmen des § 34b WpHG)
- Restriktionen

• Maßnahmen sollten idealtypischer Weise
- in den Geschäftsprozess integriert werden (präventive Compliance Funktion)
- weitgehend automatisiert werden

• Flankierend: nachgelagerte Kontrollen
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“MiFID erfordert ein unternehmensspezifisches 
Schnittmuster . . . Compliance auch !”

Compliance nach MiFID
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